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Neues republttàsHts Blatt.
Herausgegeben von Escher und Usteri.

Band i. x. xx.

Gesezgebung.
Senat, 13. Januar.

(Fortsetzung.)
(Beschluß von Stammens Meinung.)

Wenn diese Eintheilnng allenfalls ins Reine ge-
bracht winde, bevor die verbesserte Constitution dem
Wolke vorgelegt werden kann, so bin ich mit B.
Craner einig, daß man nämlich mit Bekanntmachung
der Eincheiiung warten soll, bis die Constitution-
angek ommen ist.

Stammen fugt hinzu: er wolle der Com-
mission, die sich mit der Constitution beschäftigt, da
sie nun mit ihrer Arbeit zu Ende ist, gerne nun auch
das Eincheilungsgeschaft übertragen.

Usteri. Ich glaube, aus zwei Gründen können
wir in diesem Augeublik, und bis vie Constitutions-
arbeit wird vorgelegt seyn, über Stammens Antrag
nicht e mieten; einerseits sind die Grundsätze der
neuen Eintheilung nur noch unvollständig beschlossen:
es ist bestimmt, daß Helvetien in 90 Distrikte, und
diese in Viertheile sollen eingetheilt werden; aber
über eine weitere Eintheiiung der Vierchcile in Ge-
meinde über größere Abtheilungen die mehrere
Bezirke nmfasse» würden, ist noch nichts entschied
den ; anderseits wird die Constitution vermuthlich nur
die Grand'àtze der Ewtheilung aufstellen, diese selbst
aver ei u Werk des Gesetzes seyn.

Pettolaz will auch nicht heute, aber sogleich,
nachdem die neue Constitution wird vorgelegt seyn,
über St. m uns sehr wichtigen Aukrbg eintreten/

Die Vertagung wird beschlossen.

Grosser Rath, 14. Januar.
Präsident: Fierz.

Der Regierungsstatthalter Pfenninger von Zürch
übe. sendet folgende Bittschrift.

An die gesezgebenden Räthe.
Bürger Gesezgeber!

Mit Schmerzen erinnere ich sie an einen Gegen-

Bern/ 26. Januar I8lw. (l/Ventoft VIII.')

stand, der schon lange hatte abgethan, und hierauf
der Vergessenheit hätte übergeben werden sollen. Ich
darf Mich auf die Redlichen im Canton Zürch berus
sen, sb ich nicht alle mögliche Mühe angewandt,
um die traurigen Folgen zu verhüten, welche wegen
des Aufschubs der Beendigung dieses Geschäfts zu
entstehen drohten: Allem da ich einsähe, daß bei
einem längern Aufschub meine und anderer redlicher
Männer Absichten und Bem/Hungen zur Erhaltung
der Ruhe vergebens wären, so stehe ich keinen Augen--
dlik an, mich au Sie zn wenden, Bürger Geftzge-
ber l um von Ihnen die Weisung zu erhalten wie
diesem leidigen Geschäfte auf eine gerechte Weift ein
Ende gemacht werden könne. Es befrist die Enî--
schadigung der in den Jahren 1794 und YZ im Can-s
ton Zürich beschädigten vaterländisch gesinnten Frei--
hcitsfteunde. Bekanntlich haben sie unterm iLten
October 1793 ei» Geftz erlassen, nach welchem die
Sache durch den gehörigen Richter untersucht und
abgethan werdèn sollte. Nach diesem Geftz sollten
die Beschädiget den Beschädigten vor Gericht Red
und Antwort geben, und der Richter die Entschä--
digungs-Summe bestimmen. Allein nach dem die
Beschädigten von den drei vom Vollziehungs-Direk--
torèum vorgeschlagenen Gerichten nach dem Gesez
eines verworfen, und das Vsllziehnngs-Direktorium
durch seinen Kommissar von den Beschàdigern ver--
langte, daß sie das Gleiche thun sollten, um wenn
oie Sache nicht gütlich abgethan werden konnte, das
übrig gebliebene Gericht die Sache untersuchen, und
darüber entscheiden zu lassen; so weigerten sich diese
nicht nur dem Gesez zu entsprechen, sondern behaupt
reten, daß der Gesezgeber zu weit geschritten, und
sie mcht mehr vor Gericht konnten belangt werden.
Slê sehen nun, Bürger Gesezgeber! daß die Sache
der beschädigten Freiheitsfreunbe ganz wieder von
dem Wege oer Entscheidung abgelenkt ist, und daß
diesen nichts anders übrig bleibt, als' sich wieder

Sie zu wenden. Wenn ich es in ihrem Namen
thue, so geschieht es nur darum, weil ich glaube,
^ynen, Bürg r Gesezgeber! unvsrgrcisiich ein Mit-
ttl an die Hand geben zu können, durch weiches

>Sie dm Beschädigten Gerechtigkeit widerfahren last



sen können, ohne dem Eigenthum der Beschädig« zu
nahe treten zu müssen. Vielleicht ist Ihnen bekannt,
Würger Gesezgeb«! daß in Zürich ein sogenannter
KciegSfond exisiirt, dessen Entstehung und Natur
noch bis dahin weder die Regierung noch die Stadt
Zürich, noch irgend Privatpersonen berechtigte, wirk-
lichen gegründetem Anspruch darauf zu machen- So
wenig mir der erste Ursprung desselben bekannt ist,
so sehr ward ich überzeugt, daß oie ehemaligen Re-
gierungsglieder bei Ankritt ihrer Aemter jedesmal
eine bestimmte oder ihnen beliebige Summe darein
zu legen hatten. Si? werden daraus wahrnehmen,
daß dieß ein Fond ist, weicher in asten Nüksichten
einiges Recht darbietet, daraus in so weit er hin-
reicht, den Beschädigten die Summe der Beschadi-
gung zu vergüten. Die Beschädige? legten ihn zu-
sammen, ohne doch jezt gültige Ansprüche darauf
machen zu können- So viel mir bekannt ist, beträgt
derselbe 100,000 bis iio,oOc>Gulden. SsllteAnstand ge-
funden werden, diesen Fond geradehin zur Erttschadi-
gung zu bestimmen, so glaube ich doch nicht zu viel
zu fordern, wenn ich Sie, Bürger Gesezgeber, dar-
auf auftnchcksam mache, ob es nicht billig und gerecht
wäre, wenigstens auf diesen Fond so lange ein S«
quest« zu legen, bis die Entschädigungss Sache un-
rcrsucht und entschieden seyn wird.

Sie werden meine Vorstellungen um so billiger
und gerechter finden, als Sie überzeugt find, daß
diese Sache einmal beendigt werden muß, weil ohne
dieses die so äusserst wünschbare Harmonie und Ein-
tracht zwischen den Beschädig«!, und Beschädigten
nie hergestellt werden wirb.

Ich glaube nicht nöthig zu haben, Ihnen die Ge-
rtchtigkeit und Billigkeit der Forderung der beschäs

digeen'Freiheitsfreunde weitläufig darzustellen. Bereits
haben sie durch ihr Geftz dieselbe anerkannt, und es

kann nicht mehr in die Frage kommenob diejenigen,
die durch Gefangenschaft und Vertreibung aus ihrem
Vaterlands, durch Wegreißung von ihren Familien
und Gewerben ökonomisch gelitten haben, und was
nicht selten geschah, zum Theil oder ganz in ihren
häuslichen Umständen ruinirt wurden, eben so gut
Anspruch auf Wieder-Ersaz zu machen haben, als
diejenigen, welchen die ehemalige Regierung von Zü-
rich bei Anerkennung der Amnestie ihre Gelder wieder
zurük erstattete, um welche sie einzig dieselben gestraft
hatte.

Finden Sie nun einigermaßen diesen Vorschlag ge-
recht und billig, so werden Sie keinen Anstand neh-

men, durch die vollziehende Gewait eine Commission

ernennen, oder ein bereits bestehendes Gericht bestim-

men zu lassen, weiches über die Billigkeit oder ttubil-
ligkeit der Forderungen eines jeden Beschädigten ent-
scheiden, und die Entschädigungs-Summe verthei-
len soll. -

Könnten Sie diesen Vorschlag unausführbar sin-

den, so werden Sie doch wenigstens nicht anstehen,
die Sache so einz -leiten, daß die Förderer auf eine
geftzliche Art ihren gerechten und billigen Zwek ends
lich erreichen mögen.

Zürch den loten Ienner igoo.
Gruß und Hochachtung.
Ioh. Caspar Pfenninger,

der Zeit Regiecungsstatth. im Canton Zürch,

Schlumpft W« die erbärmliche Geschichte der
Patrioten-Verfolgungen von 94 und 95 im Canton
Zürich kennt, wird erstaunen, daß dieser Gegenstand
noch nicht beendigt ist, und dieß ist ein neuer Be-
weis von der NichtVollziehung unserer Geseze; dieser
Vorschlag scheint einen glüklichen Mittelweg zu enl-
hatten, ich fodere daher, daß derselbe einer Com-
mission zur nähern Untersuchung überwiesen werde,
die in 4 Tagen eiu^ Gutachten vorlege.

'Cartier. Es ist freilich traurig, daß diese Frei-
hsitsmänner noch nicht entschädigt sind, allein, der
Vorschlag Wenningers kann mir nicht einleuchten,
denn entweder gehört dieser Fond dem Staat, oder
er gehört jemand anders, und kann also nicht auf
diese Art ausgetheilt werden; ich fodere also Ver,
Weisung dieser Bittschrift an den Regierungs-Aus-
schuß, weichem sowohl die Untersuchung über das
Eigenthumsrecht dttses Kriegfonds, als aber auch die
Vollziehung unseres Gesetzes hierüber zukömmt.

Nüce ist Carriers Meinung, und wundert sich,
daß der wackere Pfenning« einen solchen Vorschlag
machen kann, denn diese hundert und so viel tausend
Gulden werden doch jemand gehören, und nicht aus
fremdem Geld sollen die Patrioten entschädigt wer-
den, sondern die,z oie gesündigt haben, müssen büs-
sen, und die Zürcher Patrioten sollen nicht Vorzugs-
weise, sondern alle, alle Patrioten entschädigt wer-
den. Aber diese Bittschrift soll nicht dem Regie-
rungs-Ausschuß überwiesen, sondern von einem
Ausschüsse aus unserer Mitte untersucht werden,
hauptsächlich um zu untersuchen, ob dieser Kriegs-
sond nicht dem Staate gehöre.

Cusior stimmt gänzlich Cartier bei, weil die Schei-
dung des Stagts - und Gemeindsguts von der voll-
ziehenden Gewalt unserm Gesez zufolge eingeleitet
werden soll.

Erlach er kennt Pfenning«!, zu gut, um nicht
überzeugt zu seyn, daß der Vorschlag nickt so unge-
schikt ist, wie man glaubt; er stimmt Scdlumpf bei,
und verweist auf Schlözers Briefwechsel, un, zu er-

fahren, was dieser Kriegsfond eigentlich sey.
Sch lumps beharrt und glaubt, dieser Kriegs-

fond sei bestimmt gewesen, die Patrioten durch Car/
tätscheu schweigen zu machen, daher man ihn jG
zu gütlicher Befriedigung der Patrioten zweimaM
verwenden könnte.

Der Gegenstand -wird an eine Commission M
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Wiesen, in die geordnet werden, Giesendörftr, Vttsch,
Cärrard, Schlumpf und Gra-ftmied.

Der Regierungsstatthalker Pfenninger von Zürich
übersendet folgende Bittschrift:

An die geftzgebenden Rache.

Bern, den iz. Jänner iZ->o.

Bürger Gesezgeber!
Von Ihnen hängen größtencheils die Maßregeln

äb, welche getrossm werden sollen um dem Elende
zu steuern, "das die helvetischen Vorländer gegen den

Rhein hin, besonders den Kanton Zürich, von Tag
jn Tage schwerer drückt.

Im jNamen und zum Besten der Einwohner
jener Gegenden wende ich mich geradezu an'Sie,
und halte es für Pflicht, Ihnen die Hauptqüellen des
Uebels aufzudecken, und aus Ihrer Hand die nölhi-
gen Hülfsmittel zu erwirken.

Drei Hauptzwe-g« unserer Noth fordern vor als
lew Ihre Abhälft. Dieselben sind:

1. Lieferungen von Lebensmitteln und Requisi-
tionsfuhren;

2. WiÜkührliche Vertheiluug dieser Lasten auf
Einzelne;

z. Mißbrauch des Rechtstn'ebeS.

î. Lieferungen'von Lebensmitteln und
Reg nifitjonsfuhren.

Die Franken trotzen in einigen Gegenden des K.
Zürich den bedrängten Einwohnern die Frucht ab,

um ihre Pftrde zu füttern, und gegenwärtig soll
dieser Kanton doch noch ü bis Zentner Heu
liefern, da doch kaum mehr Futter vorhanden ist,
sein auf die Hälfte heruntergesunkenes Vieh zu er-
halten. Die Zeit rückt heran, wo die Lcbensmittel
ganz aufgezehrt seyn werden, und der Hunger sich

einfinden wird. Es ist, die höchste Zeit, daß geholfen
werde. Aus dem Kanton Gäntis und Linth sind
bereits 140 Kinder aus dem Wege, um auszuwan-
dern, und im Kanton Leman unterhalten zu. werden.
Bald werden einige Gegenden des Kantons Zürichs
das gleiche Schicksal erfahren, wenn von der Re-
gierung nicht kräftige Mittel, den» Elend zu steuern,
èrgr:ffen werden. Die Gemeinden Seglingcn und
Tößneden können nur noch durch die ihnen von
der Verwaltungskammer von Zürich augeordnete
Rumfordische Suppe von der gänzlichen Auswande-
rung zurückgehalten werden. >

Sollten denn nicht Mitte! vorhanden seyn, dem
gänzlichen Ruin dieses Kantons und der Kantone
Scmtis, Linth, Thurgau und Baden zuvorzukommen?
Des K. Waldstätten, dem so sehr unter die Arme
gegriffen ward, will ich in diesem Augenblicke nicht

ftrt würde; ft müßten die Grenzkantone nicht mir
so schnellen Schritten dem Mangel, dem Hunger und
der Verzweiflung entgegen eilen, indessen sich, die bes

nachbarten Kantone von ihrem Elend bereichern, und
ihnen von ihrem Ueberflusse in hohen Preisen vers
kaufen.

Das Elend ist um so größer, da das Aufhören
der Fabrikation und der gänzliche Mangel an Vers
dienst schon lange eingetroffen ist, und alle Erwerbss
quellen größtencheils verstopfen.

Viele Gemeinden im K. Zürich, deren Viehstaud
bis zur Hälfte herabgesunken ist, sind gez. uimen,
dessen ungeachtet, tägliche Requjsitionsfuhren zu left
sten, und ihr Vieh, das bereits abgezehrt ist, auf
solche Art noch gänzlich aufzuopfern. Noch werden
täglich Requisitionsfuhren auf Basel, Befort u. s. w.
gefordert, welche die Gemeinden größere Summen
kosten, als der Werth dessen ist, was zur Armee Hins
geführt werden soll.

Die Bewohner der unglüklichen Kantone werden
Sie segnen, wenn sie eine Einrichtung treffen, daß
jeder Kanton auf seiner Grenze die Requisitionsfuhs
ren vom andern übernimmt, und auf seine Kosten
die Lieferungen weiter schafft; wenn Sie, was zu
Wasser transportât werden kann, zu Wasser transs
portiren lassen, und Anstalten treffen, daß über diese
Angelegenheit an allem Haupt- und Grenzorten be-
stimmte Personen Ordnung halten.

II. Noch drückt ein Uebel diese Gegenden, dem
der Gesezgeber abzuhelfen im Stande ist -- nämlich
die Vertheil ung der ordentlichen und aus-
serordentlichen Lasten der Einquartierung
gen und Requisitionen. Und ich sehe traurige»
Folgen entgegen, wenn die Gesezgebung nicht be-
stimmt, wie es in Zukunft damit gehalten werden
soll. Der Aermcre und Mittelmäßige will Rertheft
lung nach Vwmögen; der Reichere und Vegütercs
glaubt, nicht ohne einigen Grund, in einer solchen
Maasregel seinen Ruin zu finden. Die größte Ans
zahl der Gemeinden im K. Zürich liegt in diesem
Augenblick im Kampfe über diesen Gegenstand, und
wenn die Gesezgebung nicht schnell durch ein weises
Gssez die Grenzlinien zwischen diesen Extremen des
ff-- '' mt, und.die Regel festsezt, nach welcher die Eins
quartierungen und Requisitionen vertheilt werden
sollen, so sind die traurigsten Ansbrüche der Unzns
ftnedenheit und Uneinigkeit zu erwarten.

II!- Der Mißbrauch des Rechtstriebes
vermehrt das Uebel auf den höchsten Grad, indem
unbarmherzige Gläubiger einen großen Theil der ihrer
Lebensrnittel beraubten Einwohner dadurch auch noch
ihrer Ehre zu berauben sterbet?. Sie, B. Gestzges
ber, werden auch da;die Mittel leicht auffinden, dem

gedenken. Wenn d e Regierung Anstalten tea»', daß Exzeß, den Hartherzige an Unglücklichen verüben, zu
vom Ueberfluß, der noch in andern Kantonen erwiesemsteuern, indem Sie vielleicht den Munizipalitättn dcu
herrscht, das Nöthige der fränkischen Armee jugeiieftAuscraZ geben, die Gerichtsbehörden aus Verlange»



zu inftrm'ren, ob der (Schuldner zuzahlen obern icht
zu zahlen im Stande sey, und ob der Gläubiger in
solchen Umständen sey, baß er die Rückzahlung we-
gen seiner eignen Noth verlangen müssen ; oder Sie
konnten zugleich der richterlichen Gewalt Maßregeln
an die Hand geben, dem Uebermuthe gefühlloser Ka-
xitalisten Schranken zu setzen, indem Sie den Gerich-
ten auftragen würden, bei Schuldklagcn erst -u un-
tcrsuchen, ob der Creditor genöthigt sey, die Schuld
einzutreiben, und ob der Schuldner bezahlen könne;
oder ob es bloßer Wucher des ersten, uud-baare Un-
verinögenheü des andern sey.

Sie, B. Gesezgeber, werden die Wichtigkeit alles
dessen einsehen, und mir zu Gute halten, daß ich
mich in diesen Angelegenheiten unmittelbar au Sie
wende. Menschlichkeit, Klugheit und 'Gerechtigkei-
erheischen schleunige Abhülfe.

Republikanischer Gruß und Hochachtung!
Joh. Caspar Pfenning er,

Reg. Statthalter im Kant. Zürich.
Herzig von Eff. dankt Pfenningen', für diesen

Antheil an dem Unglück seiner Mitbürger, den wir
mit ihm theilen; er foderc Verweisung an die über
ähnliche Klagen des Sentis niedergeftzêe Commission,
und bittet, daß dieselbe ehestens über ihre wichtigen
Auftrage, Gutachten vorzulegen ausgefodert werde.

Graf folgt ganz, und glaubt, die Commission
hatte thätiger seyn sollen, indem der Gegenstand
wichtig genug ist, um nicht aus diese Art verzögert
zu werden, denn in dieser langen Zwischenzeit gehen
ganze Kanto e aus Hunger und Mangel zu Grunde.

Amman» folgt, und hofft, die Commission
werde ehestens vorschlagen, daß die durch den Krieg
nicht beschädigten Kantone den verheerten Kantonen
kräftigst zu Hülfe kommen.

Huber entschuldigt diese Commission über ihre
anscheinende UntlMigkeit durch die Ereignisse der
lezten Tage; er federt Verweisung des ersten Ge-
genstcmds ai! die Commission über den Sentis, des

zw.'itcn Gegenstandes an die Commission der Zehen,
und über den dritten Gegenstand begehrt er Tages-
ordnung, weil es Eingriff in die Rechte des Eigen-
chmns wäre die Gläubiger auf diese Art an der
Einziehung ihrer Schulden hindern z» wollen.

Schlnmxf entschuldigt die Commission über
den Sentis ebcn'alls, will aber die ganze Bittschrift
derselben überweise??.

Cartier. Diese Commission wird uns nur
Palliativ - oder gar bloße Schemmittel vorschlagen
können, durch die ein Kanto» nach dem andern zu
Grunde gebt; ich fodere Verweisung dieser Bitt-
schrift an den Vsllziehungsausschu.ß, der sich, im
Ganzen genominen, mit Erleichterung des Zustcm-
deo H Westens zu beschäftigen hat und also auch
alles im Ganzen bch udeln kann ; übrigens stimme
auch ift für die Tagesordnung über den lejten Theil
dieser Bittschrift. (Die Forts, folgt

Wahlen der öffentlichen Beamten der helvetischm
Republik, vom Jahr 17>)S.

IX.

Wahlversammlung des Kantons Solothurn; gehalten
den 2 — s Oktob. i/SY.

Präsident: Christen Arb von Neuendorf.
Sclrttairs: Jakob Eggenschwyler, v. Balstall;

Kaspar Glutz, Suppléant der Verwallungsk. ;
Kvnrad M un zig er, v. Ölten; Johann Wy ß,
von Buren.

Stimmzáhier: Joseph Hofmeyrr, von Ruglar,
Agent; Viktor Leist, v. Trimbach; Urs Lack,
v. Obergößgen; Viktor Scheidegger, Agent,
ab dem Steinhof.

Wahlen.
Mitglied des obersten Gerichtshof: Jakob Eggen-

schwyler, Löwenwirch von Balstall.
Suppléant in den obersten Gerichtshof: Pflüger,

Mitglied der Verwaltungskammer.
Mitglieder der Verwaltungskammer : Christen Ar b,

v. Neuendorf; G lutz, v. Zuchwyl.
Da dieser seine Stelle ausschlug, wurde an

seinen Platz ernannt:
Joh. Georg Gisy, von Riedergößgen.

Da auch dieser die Stelle ausschlug, fiel die

Wahl auf
v. Reinhart, ab den Reithern.

Suppleanwn der Verwaltungskammer: Viktor Schei-
degger, v. Steinhof; Johann Frey, der jüw
gere, Präsident der Munizipilitar in Ölten.

Mitglieder des Kantonsgerichts: Urs Lack, von
Obergößgen; Friedrich Schneider, Agent,
v. Brcitenbach;

Da dieser die Stelle ausschlug, fiel die Wahl
auf:

Benediki Schlupp, Agent, von Messen;
Johann Probst, von Bellach.

Suppléante» des Kantonsgerichts: Joss» Gasser,
Förster, v. Dorncck; Friedolin^W aiser, r.
Holderbank; Joftph Kieß ling, v. Kappel,

Mitgê des Distriktsgericht Solothurn: Joseph
Walker, Beck, von Oberdorf.

— — Biberist: Joh. Joftph
Schwall er, v. Lutterbach.

— — — Balstall: Joh. B rutt
ner, aus der Klus; Urs Räuber, vB
Wolfwyl.

— — -- Viktor Lei st, M
Trimbach; Jdh. Merz, v. Hägendorf.

-» — Dyrneck: I. Stöckli,
von Hosstekten.
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G e s e z g e S u n g.

Grosser Rath, 14. Januar.
(Fortsetzung.)

Cusior stimmt Schlum'pf bei.
Graf wünscht hauptsachlich von der Commis-

sion über die Polizei des Getreidehandeis ein Gut-
achten, weil der Kornwucher das Uebel hauptsächlich
vermehren hilft; wann diese Commission unter Su-
ters Vorsitz noch länger unthätig bleibt, so will er
sie vor ganz Helvetic-, anklagen.

H über vereinigt sich mit Cartier, fodert aber
bestimmte Tagesordnung über das Begehren wegen
dem Schuldcntrieb, weil dieses in die Eigenthums-
rechte eingreift-, würde welche wir vor allem aus
schützen sollen.

Sut er erklärt, das wâh end seiner Krankheit
Kühn zum Präsident der Geweidepslizei - Commis-
sion ernannt wurde.

Die beiden ersten Gegenstände dieser Bittschrift
werden dem Vollziehuugsausschuß überwiesen, und
über den dritten geht man zur Tagesordnung.

Der Verbalprozeß, der Wahlversammlung des
Kantons Zürich wird verlesen.

Cartier unterbricht d-e Verlesung, welche we-
gen schlechter Cch jft sehr schwer von Stakten acht,
nnd bi-tec, daß man dieses Protokoll einer Com-
Mission zur Untersuchung übergebe, deren Mitglieder
gut leben können.

Düwr Antrag wird angenommen, und in die
Commission, geortmêî : Pellegrini, Escher, Graf,
Secr-tan uud Grüter.

- Der Verbulprezeß der Wahlversammlung -des
Kantons Sentis wird veneseu und an ein? Commis-
sion gewiesen, in die georSne- w-woen: Blattmann,
Schlumpf, Dohler, Ocsch und Egg v. Ry?en.

îste RechEcrsig-uìgrschee-hm b-.r E/dîrek.'oren
Secretan und Layarpc w rden -n ftaujôsischer Epra-
che verleien.

E scher.. Diese beiden Schriften sind zu wich
tig, um bloß m-ad!.h uöerscz. zu werden; ich be-
Zehre daher, daß, ehv man inicg'.nd eine Berathung

eintritt, diese Schriften schriftlich überftzt werden.
Dieser Antrag wird angenommen.
Der Senat begehrt 2000 Fr. für die Bedürft

nisse seiner Canzlei. A -

Diesem Begehren wird entsprochen.

Senat, 14. Januar.
Präsident: Lüthardt.

Der Beschluss wird verlesen, welcher eine Erklâ-
rung der Grundsätze enthält, auf welche die neue
helvetische 'Constitution gegründet seyn soll. (Er ist
bereits abgedruckt S. Z4.)

Cart will nicht auf die immer denkwürdig
bleibenden Tage des 7teu und gten Januars zurük-
kommen: wenn die damals 'getroffenen Maaßregeln
das Wohl des Vaterlands in dem Grade befördern
sollten, als er Uebels von ihnen fürchtete, so wird
er der erste sevn, sie zu segnen — Der Beschluß
den wir angehört, ist in vieler Rükficht beruhigen»,
nur noch zwei Zeilen mehr und die Freude wird wie--
Verkehren. Man füge demselben bei: daß in keinem
Fall die Zehnden und die Feodal-tät wieder herze-
stellt werden sollen; nur in dieser Hinsicht verwirft er
den Beschluß; derselbe kaun heute noch vervollstan-
digl wiederkommen und alsdann von uns ciumüthjg
angenommen werden.

Lüthi v. So!. Wir haben morgen einen Con-
stltutionsbericht vorzulegen; dort wird Cart das fin-
den,, was -hm heute mangelt: die feierliche Erklà-
rung, daß die Feodallastsn nie wieder hergestellt wer-
den sollen;' wir sind auch ein Theil der Gesczgebung
und ohne den Willen des Senats ware e-ue solche
Herstellung unmöglich.

Cart. Auch diese Versicherung ist sehr beruh--
gend; aber das Volk wird den C!'ust!kutl0.".scntwurf
nicht, wohl aber dieses Gest; in den nächsten Tagen
erhalten; warum nicht diesem also beifügen, worü-
der man allgemein einig zu seyn schenu?

Scherer. Erlauben Sie nur, B. S-, Ihnen
meine Meinung zu äusser-, über -as, was sich dieser
Tagen in den obersten Eewaltdn zugenagen hat.



52

Heut 8 Tag, als ich nach einer ^wöchentlichen Ab-
Wesenheit von Ihnen, wieder die Ehre hatte in Ihre
Mitte zu kommen, waren Sie in einer Discussion
begriffen, die mich mehr oder weniger erschrecke,
dem; ich hatte weder den Rapport der Commffflon,
noch die schriftlichen Belege, worauf sich der Rapport
gründet, gehört oder gelesen; nur aus dem Gang
ber Discussion wurde ich gewadr, warum es zu thun
war; ich wußte anfangs meine Stimme nicht zu
lenken, bald dachte ich dafür, bald dawider, endlich
siegte die Meinung für den Rapport, und ich nahm
ihn an. — Nachher aber, als ich den Rapport der
Commission las, und die Belege, worauf sich de-

Rapport gegründet hat, sah ich die Wichtigkeit der
Sache ein, und mein Gewissen sag: mir heute noch,
ich habe recht gehaadelt, denn, B. S., ich bin auch
einer von denen, d<r gern ein freier Schweizer seyn
mochte, und sein Vaterland hebt, und selbiges gern
gerettet sehen will, und ich hoffe, B. S>, der

-Schritt, den die Majorität von beiden Rathen gethan
hat, führe uns dazu, denn jezt schon ruft uns dir
Stimme des Volks entgegen: Ihr würdige Slellvcr-
treter des Volks, Ihr habt gehandelt, wie Schwel-
zer handeln sollen, Ihr geht auf dem rechten Pfade,
verlaßt ihn nicht mehr.

Gestern hörte ich im grossen Rath die Discussion,
die diese gegenwärtige Resolution veranlaßt hat; aber
mit Entsetzen hörte ich, daß einige Mitglieder unter-
ftüzt wurden, die gefährlichen Anschläge der Z be

kannten Direktoren, gegen die Volksreprâsentanttn
und gegen das Vaterland, z» vertheidigen. Es that
mir weh zn hören, die Commission habe unrecht ge
handelt, und sie wars ehender einer Anklage schuldig,schlechtes Geschenk aus der Aufhebung jener Lasten

men sollte, nach Hause zu kehren, um die Zerst'runz
alles seines Eigenthums zu verhüten.

Bay erklärt als Präsident der vereinigten Come
mission: daß gegenwärtig dieselbe sich vorzüglich mit
den Rückständen der Gehalten de. Geschehen und offenes
Beamten, und der Auffindung der Quellen, woraus
sie bezahlt werben können, beschäftige; Carts Vers
langen kann aus zwei Gründen nicht die Verwerfung
des Beschlusses begründen: weil erstens nichts im
Considérant des Beschlusies enthalten ist, das auf
Zehuden und Feodalabgaden Bezug hatte; und weil
stcns wir dem Willen des souveraines Volks nicht
vorgreifen^ sollen dieß ein Artikel der Constitution,
die ihm zur Annahme vorgelegt wird, ausmachen
soll. Uebrigens wird keinem vernünftigen Menschen
die Wiedereinführung der Feodallasien und des Zehen-
den in den Sinn kommen. Unbedenklich können wir
also den Beschluß annehmen.

Muret. Die Commission fühlt mit Recht wie
nöthig der Gesezgebung das Zutrauen des Volkes ist;
der Zweck des Beschlusses ist darum ftor gut; alles
was er enthält, nehme ich an — aber um den Zweck
ganz zu^ erreichen, muß dem Volke auch gesagt wer--
den, daß der gegenwärtige Zustand der Zeheuden- und
Bodenziuspflichtigm nicht verschlimmert werden soll.
Die Constitution kann dieß nicht thun: sie erklärt
freilich, daß die Feodallasien nicht wieder eingeführt
werben sollen, aber über die Bedingnisse der Los-
kaufuug, und daß das Schicksal der Zehenden- und
BodenMspflichttgen unker keinem Vorwand verschlim-
mert werden könne, — das ists, worüber das Volk
zu beruhigen ist; Loskauftedingungen, die ein sehr

als die Z Direktoren, denn sie habe ganz Wider
die Constitution gehandelt, und unsere gegenwärtige
Regierung leiste keine Garantie mehr, weil die Con-
Mutton zernichtet und eine incsüsiittttionelle Regie-
rung an Statt dem Direktorium erwählt worden sey.

S. S. ich berufe mich aufs Volk, denn es ist nun
Geschehen, was das Volk schon lange gewünschthat.
Ich will weiter nicht mehr eintreten, aber die Con-
Aitution sagt auch nicht, daß das Direktorium die

Gewalt habe, die Gesezgebung durch militärische
Gewalt aus einander zu jagen, das wäre eine allzu
unhöfliche Ajournierung, die die strengste Ahndung
verdient, und die Maaßregeln, die man dagegen ge
uonimen, find nicht zn streng. -- Was die gegen
wärtige Resolution betrifft so nehme ich sie an, weil
sie dem Volk zeigt, was die Eesezgcbung zur ftttt-
tung des Vaterlandes thun will, und geschwinde
thun soll.

Hoch stimmt Cart bei; es wird, was er vor-
schlägt, beim Volk viel Beruhigung bewirken; er
versichert, daß nur Bajonette diese Feodallasien in
seinem Kanton wieder einführen könnten; von Hause

machen würden — dieß ists, was das Volk sürchret.
Er nimt den Beschluß an, in Hoffnung einen zweite»
nach den dargestellten Grundsätzen bald-zu erhalten.

Zäsün stimmt auch zur Annahme, obgleich er
freimüthig gesteht, daß wenn es nicht hier einzig um
Beruhigung des Volks und Widerlegung verlaumdes
rischer Gerüchte zu thun wäre, so hatte er den Be-
schluß für sehr überflüssig gehalten. Die Grundsätze,
von denen hier die Rede ist, waren stets in unser
aller Herzen — Was einige Präopmanftn fodern, ist
auch schon in jenen Grundsätzen enthaften. Mit Ab-
scheu würde ein Beschluß von uns aufgenommen
werden, der die Rücknahme des Gesetzes über bis
Aufhebung der Feodailasten vorschlüge/ obwohl es

eiwig zu bedaureu ist, daß der Loskauf auf eine so

schwierige, und sur die Armen- und andere Anstalten
so traurige Weift festgesezt ward und es wünschend
werth ware, einen bessern Loskaufmsdum erhalten
zu können.

Kubli verwirft den Beschluß als mmSthig unk

überflüssig. — Wozu sollte er überall dienen?
er Zweifel und Bangigkeiten heben? Er wird zu groll

ist er .aufgelodert, wenn so etwas zur Sprache kom-ssen Gesprächen vielmehr Anlaß geben — Man wird



Grosses dahinter suchen; er wwd also eher Unruhe
M Ruh; bewirken. Mvrgen ist der Tag, an dem
eine neue Verfassung soll vorge-egt werden: das
Werk wird den Meister rühmen; warten wir dieses
ab. Er will auch nicht hoffen, daß man die BB.
Laharpe, Oberlin und Secreian durch einen solchen
Beschluß verdächtig machen wolle, als halten sie gee

gen die hier aufgestellten Grundsätze ha >deln wollen.
Petto la 5. Es ziemt allerdings den Stettvers

trctern des Volks, dasselbe gegen Gerüch.e, welche
Uebelgesinnte ausstreuen,'zu verwahren und zu berm
higen; im Kanton Fryburg ist das Volk wirklich uns
ruhig und hält was vorgegangen, für den Uebergang
zu Weiterem und zur Wiederherstellung der Feodals
rechte. Er nim.t den Beschluß im Sinne Murets an,
ladet aber die vereinte Commission zum Vorschlag
eines Beschlusses ein, der dem Volk bestimmt erkläre,
deß die Fcodalabgaben nie sollen wiederhergestellt
w rden.

Mittel h 0 lz e r. Man sagt, der Beschluß sey
überflüssig; wer die Briefe der z EMrektoren an
Gen. Müller und an Clavel zur Zeit als die Geftzs
gcbung sich mit ihrem verschwörerischeu Anschlage
beschäftigte, gelesen hat — Briefe, worin sie sagen:
eine österreichische Faction erhebe ihr Haupt in den
Räthen — der wird nicht sprechen wie Kubli spricht
»- So wie die Z EMrektoren in den Räthen noch
Credit zu haben -scheinen, so kann das auch in allen
Theilen der Republik der Fall seyn. Man kann also
hie und da an eine österreichische Parthei glauben,
und daß zumal die vereinigte Commission mit andern
Absichten umgehe, als die sind, die sie hier feierlich
aufstellt. In allgemeinen Ausdrücken möchte er nicht
dem Volk erklären, es sollen keine Feodallasten mehr
eingeführt werden — das Volk, ohne zu wissen, was
Fcodallasten sind, könnte leicht Grundabgaben in dcr
Folge für Feooallastea ansehen. Gewisse Leute su-
chen auch mehr die Besorgnisse, von denen man uns
spricht, zu erregen und zu verbreite», als daß sie
Wirklich unter dem Volk vorhanden wären.

Fuchs hält es für Pflicht des Gefttgebers,
das Volk über seine wahrer! Gesinnungen aufzuklaren;
um so mehr, da in unsrer Mitte Leute scher-, welche
verschiedene Glieder der Räthe, die das allgemeine
Zutrauen besitzen und ver>, jenen, des Federalismus
verdächtig zu machen sichten.

Müngcr »im? dm Beschluß auch an; hätte
«ber Carts Beisaz. gewünscht; es ist sehr nöthig das
Volk über Zehenden nur Feodaiabgabeg zu beruhigen.
Unser Volk ware wà 16 besser gestimmt, wenn g«-
gen den beschloß»«» Loskauf nicht schon so laut in
den Rathen selbst wäre gesprochen worden. Er giebt
seine Stelle in ser Gesezgebung ans, sobald die Rede
seyn sollte, d-eftn roskaüf abzuändern.

Der Beschluß w-rd angenommen.
Der Beschluß wird verlesen, der dem Vollz.

Ausschuß für den Minister des Innern einen Credit
von 2Zo,ooo Fr. eröffnet.

Er wird einer Commission übergeben, die mor-
gen berichten sell; sie besteht aus den BB. Cart/
Meyer v. Arb. und Hoch.

Der grosse Rath theilt dem Senat Brief' des
B. Müller, der seine Stelle im Vollz. A»s 'àff
ausschlagt und der BB. Frisching und Finsler,
die solch? annehmen, auch die A-ckündung der ersten

Sitzung des constituirten vollziehenden Ausschuffes mit.
Der grosse Rath theilt die Adressen der Munizi«

palitäten und Gemcindskammeru ^on Vlv's und Las
tour inCLeman, die den Ereig.usien vom 7. Januas-
ihren Beifall zuruffen, mit.

.Augustin! im Namen einer Commission räth
neuerdings zur Annahme des Beschlusses, der die
Wahlen der Wahlversammlung des Kantons Solos
thurn, indem der Verdalvroceß nun von der Coins
mission untersucht und richtig befunden worden, gut
heißt. Der Beschluß wird angenommen.

Nachfolgende Proklamation ist von der vereinig-.'
ten Commission'beider Räthe entworfen, am 17. Jan.
v»m große» Rath und am 20. Jan. vom Senat
angenommen worden.

Die qesezqever.den Rathe an das helvetische
Volk.

Bürger!
Die Ereignisse des lezttn siebenten Januars ver-

pflichten euere Stellvertreter, zu^uch zu reden, und
sie erfüllen ihre Pflicht um so lWer, weil dadurch
bei Einzelnen unter euch manches Mißtrauen und
mancher Zweifel gehoben wird, und weil dieser wich«
tige Tag in Zukunft wohlthätige Wirkungen für d:e
Republik hervorbringen muß.

Das Direktorium hakte schon lange ohne System
und mit Schwäche die Regierung g'führt, woraus
wesentliche Nachtheile für euch entsprangen. Oft
schon hatten euere Stellvertreter seine Nachlaßigkeiten
gerügt, und seine Willkühr ihm vorgeworfen; sie

waren ihm daher im Wege, und es machte An-
schlage, sie auseinander zu bringen und zu enk«
fernen.

Die Kraft des Gesetzes vereitelte in einem Tags
diese Anschlage, zerstörte'die mannigfaltigen Uebel in
dieser Regierung, und loste das Direktorium auf.

Bürger Heivetiens! Wir'wissen und fühlen es
mit euch, wie wenig unsere Constitution, die uns
aufgedrungen wurde, für uns paßt, wie müde ihr
dieser Constitution seyd, und wie kostspielig das Heer
von Beamteten, das sie aufstellt, für den Staat
werden muß. Wir wollen allem dem mit möglichster
Elle abhelfen, und eifrig an einer neuen Verfassung
arbeiten, welche euch zur Annahme oder zur Verwert



ftmg vorgelegt werden soll. Die sichere Gewährlei-
stung dafür habt ihr schon dadurch empfangen, daß
wir nach dein 7. Jan. kein Direktorium mehr, son-
dem einen Ausschuß von 7 Mitgliedern wählten, dem
die vollziehende Gewalt einstweilen bis zur Einführung
einer neuen Verfassung übertragen ist. Diese 7 Man-
ner verdienen euer ganzes Zutrauen. Es wurde bei
der Wahl derselben nur auf Rcchrschaffenheit, Tugend
und Ta ente Raksicht genommen- Diese Manner wer-
den vereint mit uns für euch sorgen; aber wir sich-
len leider mit zerrissenem Herzen alle die Plagen, die

ein fremder Krieg über uns gebracht hat, und de-

ney wir aüch gegenwärtig nicht Abzuhelfen .im Stande
sind. Ein Wort des^Trostes und der Hoffnung Muer
baldigen bessern Zukunft können wir indessen euch ge-
ben, denn die glüklichen Veränderungen in der Re-
gierung unserer Verbündeten, der fränkischen Rexub-
iik, lassen uns eine bessere Verwaltung und Besor-
gung ihrer Armeen erwarten, und b aldige Siege oder
Frieden hoffen.

Wir werden alle Mittel ausfindig machen um
euch wenigstens bisdahin eure Leiden zu erleichtern;
aber traget mit Geduld, was die Vorsehung ver-
hängt hat, und laßt nichts eure Emiracht stören.
Verfolgt euch nicht untereinander mit den gehässigen
Parcheiaamen von Aristokrat, Oligarch, Demokrat,
Patriot n. dgl. ; das Gesetz kennt keinenUnterichied
unser den Bürgern; seyd alle Brüder, ächte Söhne
der Freiheit und des Vaterlandes.

Und für euch Bürger-, die ihr die Re.'igionsleh-
rer eurer Nkbemnenschcn leyd für euch wird die
Regierung eifrig naMHülfsmitteln sireben, um euren
künftigen Lebensunterhalt zu sichern, und alles an-
wende», um bald euren drückenden Mangel zu
mildern; aber gebt euren Mitbürgern das Beispül
der Tugend, die mit gelaßnem Muth Leiden ertra-
Zcn lehrt und von euch ströme der Geist der Lie-
be, der Ordnung, des Vertrauens auf die gütige
'Vorsehung über eure Kirchgemcinden aus. Ihr
wc dêê dadurch gerechte Ansprüche auf den Dank
des Vaterlandes, auf die ausgezeichnete Sorgfalt,
und auf die Achtung der Regierung erhalten.

Bürger Helveticas, habet Friede unter euch,
und befolgt die Gesetze. Sei: dem lezten 7. Icnner
werden eure Stellvertreter mit neuer Lust und Kraft
für euch sorgen, wachen und arbeiten.

Vollziehende Gewalt.
Schreiben der VerWalttmqskammer des Kantons

Fryburg, an den Bürger Präsident und
Mitglieder des Vostztehmigsausschuffes.

Fryburg, IZ. Jan. 1300.
Bürger!

Wir ß,.o theils offiziell, theils auf indirekte

Weise von den Veränderungen unterrichtet, die m
der helvetischen Regierung vorgegangen sind. Gewiß
haben die, welche diese Veränderungen vorbereiteten,
unternahmen und ausführten, keinen andern Zwek
gehabt, äls eine gerechte, nachdrukvolle, kluge und
väterliche Gewalt aufzustellen ; die auf Ihre Personen
gefallenen Ernennungen bürgen uns dafür. Sie,
Bürger, sind sannlich bekannt als einsichtsvolle,
weise, gemàssigt denkende und ihr Vaterland liebende
Màmiêr^ Las bedrükte und jammernde Helvetica
darf hoffen, unter Ihrem Schutze, wenn nicht von
den Uebeln die es drücken, doch von denen, die es

am meisten quälen, befreit zu r erden. Erlauben
Sie darum, Bürger- daß, indem wir uns an Sie
wenden, wir »user Vaterland beglmwünschen, Sie
in Amt und mit Macht bekleidet, zu erblicken; er-
tauben Sie, daß wir insbesondere uns begiükwünschen,
in Ihnen unsere unmittelbaren Häupter und Obem
zu sehen.

Die zwekmäßigste Organisation der innern Vec-
waltung wird ohne Zweifel einer der ersten Gegen-
stände Ihrer wachsamen Sorge seyn; wir erwarten
dieß wenigstens mit Ungeduld; und wann wir in
dem uns anvertrauten The le dabei auf irgend eine

Weise mitzuwirken vermögen, so rechnen Sie, Bür-
ger, auf unsern besten Willen, auf unsern Eifer, Sie
zu unterstützen.und allen Befehlen zu gehorchen, bic

zum Heil des Vaterlandes von Ihnen ausgehen
werben.

Gruß und Hochachtung.

Unterz. I. Herren schwand, PräD.
Chollet, Sckr. Adj.

Zuschrift der MmiWatttät und der Gemeinds-
kammer der Gemeinde Bivis, an die voll-

ziehende Gewalt.
Vivis, il. Jan. 1300.

Bürger!
Wir wollen die wettern Ereignisse, welche sich

vorbereiten, nicht abwarten, um Ihnen nicht allein
die Versicherung unserer Unterwerfung unter l as Gest,,
unsere Keistimmung zu allen Maaßregeln, weiche bit

Regierung zu Erhaltung der guten Ordnung und der

öffcnstichen Sicherheit wessen wird-, zu geben — so!»

der» vorzüglich Sie unserer Bereitwilligkeit zu alle»

Opfern zu versichern, die nothwendig seyn mv'llücn,
für die Erhaltung der Unabhängigkeit und Uuzcrtreni»
lichkeit un se« s them en Vaterlandes, dem wir auf ins
mer eben so aufrichtig, ais unverletzbar zugethan

r leiben werden.

Graß und Hochachtung.

Folgen die Unterschriften.
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